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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Stoff 

Handelsname : Unilene Resin 

Chemischer Name : Naphtha, Erdöl, leicht dampfgepresste, entbenzolierte Polymere 

CAS-Nr. : 68131-99-7 

Produktcode : A-80, A-90, A-100, A-110, A-90 LN, A-100 LN, A-120, AC-70, AC-80, AC-90, AC-100, 

AC110, AC-120, AC-130, AV, AV-65, AV-80, AV-90,AV-100, AV-110, AV-135, B-100, B-

110, B-120, B-100 LN, B-110 LN, B-120 LN, BC-100, BC-110, BC-120, BS-130, BS-130 LN, 

BS-140, BS-150, BSC-130, BSC-140, BSC-150, BV, M-100, M-110, M-120 

Formel : Unspecified 

Produktgruppe : Kommerzielles Produkt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Additiv 

Klebstoffe 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +1 703-741-5970 (International – 24h)  

+(44)-870-8200418 (UK – 24h) 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Produktstaub kann Hautreizung verursachen. Produktstaub kann Atemwegsreizung verursachen. Produktstaub kann Augenreizung verursachen. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Keine Kennzeichnung erforderlich 

2.3. Sonstige Gefahren 

Sonstige Gefahren die keine Einstufung bewirken : Von verschüttetem Material geht möglicherweise Rutschgefahr aus. Elektrostatische 

Aufladung bei der Handhabung möglich. Möglichkeit der Staubbildung durch Stoßwirkung 

oder Abrieb des Granulats beim Umgang, Mahlen oder Transportvorgängen. Bildung 

explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. 

 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

Supplier (Only Representative): 

Braskem Netherlands BV 

Weena 238-240, 9th. Floor Tower C      

NL – 3012NJ 

Rotterdam, Netherlands 

 

Manufacturer: 

Braskem S.A. 

Av. Presidente Costa e Silva, 1178 – Capuava 

Santo André, SP, CEP: 09270-001, Brasil 

 

productsafety@braskem.com 

+55 (11) 3576-9999  

www.braskem.com.br  

mailto:productsafety@braskem.com
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Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 

Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin 

wirkende Eigenschaften aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 

Name Produktidentifikator % 

Naphtha, Erdöl, leicht dampfgepresste, entbenzolierte 

Polymere 

CAS-Nr.: 68131-99-7 100 

3.2. Gemische 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. In Zweifelsfällen oder bei 

anhaltenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Kein Erbrechen auslösen. Wasser zu trinken geben, falls der Verunglückte bei 

vollständigem Bewusstsein ist. Sofort einen Arzt aufsuchen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Entstehender Produktstaub kann bei übermäßiger inhalativer Exposition 

Atemwegsreizungen verursachen. Schleimhautreizung. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Produktstaub kann Hautreizung verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Bei direktem Augenkontakt Reizungen möglich. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wasser. Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschpulver, Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Keine(s) bekannt. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Potentielle Staubexplosionsgefahr durch Freisetzung von Schwebeteilchen. Bei 

Verbrennung entsteht: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Im Brandfall entstehen gefährliche 

Dämpfe. Gefährliche Verbrennungsprodukte. 

Explosionsgefahr : Möglichkeit der Staubbildung durch Stoßwirkung oder Abrieb des Granulats beim Umgang, 

Mahlen oder Transportvorgängen. Potentielle Staubexplosionsgefahr durch Freisetzung von 

Schwebeteilchen. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Tanks/Fässer mit Wassersprühstrahl kühlen und in Sicherheit bringen. Im Brandfall 

entstehen gefährliche Dämpfe. 

Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung : Besondere persönliche Schutzausrüstung: Vollschutzanzug einschließlich unabhängiges 

Atemschutzgerät. 

Sonstige Angaben : Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Staubbildung und -ausbreitung vermeiden. Für ausreichende Entlüftung sorgen, um die 

Staubkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Weitere Angaben: siehe 

Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Undichtigkeit alle Zündquellen 

entfernen. Verunreinigten Bereich lüften. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 

"Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 
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Notfallmaßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Aufwirbeln von pulverisierten Stoffen 

mit Bildung von Staub-Luftgemischen vermeiden. Jede mögliche Zündquelle entfernen. Für 

ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Alle nationalen/lokalen Vorschriften 

beachten. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Das Produkt aufsaugen und/oder aufkehren. Aufwirbeln von pulverisierten Stoffen mit 

Bildung von Staub-Luftgemischen vermeiden. Das aufgefangene Produkt bis zur 

Verwertung zwischenlagern. Verunreinigten Bereich lüften. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung von Rückständen: 

siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Angemessene Lüftung sicherstellen. Üblicherweise lokale Absaugung oder allgemeine 

Raumlüftung erforderlich. Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. Von offenen 

Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Berührung mit den Augen und 

der Haut vermeiden. 

Hygienemaßnahmen : Handhabung unter Beachtung guter Arbeitshygiene und Arbeitsschutzpraxis. Berührung mit 

den Augen und der Haut vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

Hände waschen vor den Pausen und nach der Arbeit. Sämtliche verunreinigten 

Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen 

waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Geschlossen an einem trockenen, kühlen und ausreichend belüfteten Ort aufbewahren. Von 

offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Sofern möglich, an 

einem kühlen, gut belüfteten Ort, geschützt vor unverträglichen Produkten aufbewahren. 

Unverträgliche Materialien : Halogene. Schwefelsäure. Salpetersäure. Starke Oxidationsmittel. 

Höchstmenge : 25 kg 

Lagertemperatur : Bei Raumtemperatur aufbewahren 

Lager : Angemessene Lüftung sicherstellen. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. 

Verpackungsmaterialien : Polyethylen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Siehe Abschnitt 1. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Belastende Stäube; nicht anderweitig klassifizierte Partikel 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 10 mg/m³ (Inhalierbare Partikel, empfohlen) 

3 mg/m³ (Lungengängige Partikel, empfohlen) 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein. Angemessene Lüftung 

sicherstellen. 
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser. Kontaktlinsen sollten nicht getragen werden 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei möglichem Hautkontakt, muss Schutzkleidung einschließlich Handschuhe, Schürze, Manschetten, Stiefel, Kopf- und Gesichtsschutz getragen 

werden 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Lieferant nach spezifischen Empfehlungen befragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Bräunlich. Gelb. Grün. 

Aussehen : Pastillen/Tabletten. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : 50 – 165 °C 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht anwendbar 

Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 

Explosive Eigenschaften : Möglichkeit der Staubbildung durch Stoßwirkung oder Abrieb des Granulats beim Umgang, 

Mahlen oder Transportvorgängen. Bildung explosionsfähiger Staub-Luft-Gemische möglich. 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 

Explosionsgrenzen : 30 – 50 g/m³ 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : 350 – 450 °C 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht anwendbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Löslich in Kohlenwasserstoffen. Aceton. Schwefelkohlenstoff. Kohlenstofftetrachlorid. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 1,09 – 1,13 g/cm³ 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

Partikelgrößenverteilung : Nicht verfügbar 

Partikelform : Nicht verfügbar 

Seitenverhältnis der Partikel : Nicht verfügbar 

Partikelaggregatzustand : Nicht verfügbar 

Partikelabsorptionszustand : Nicht verfügbar 

Partikelspezifische Oberfläche : Nicht verfügbar 

Partikelstaubigkeit : Nicht verfügbar 
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9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Explosionsgrenzen : 30 – 50 g/m³ 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 

Das Produkt ist nicht-reaktiv unter normalen Verwendungsbedingungen, Lagerung und Transport. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Offene Flamme. Funken. Zündquellen. hohe Temperaturen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Halogene. Schwefelsäure. Salpetersäure. Starke Oxydationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei unvollständiger Verbrennung werden gefährliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und andere giftige Gase freigesetzt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: Nicht anwendbar 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: Nicht anwendbar 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese 

endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht 

werden können 

: Keine weiteren Informationen verfügbar 

11.2.2. Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben : Wahrscheinliche Expositionswege: Einschlucken, Inhalation, Haut und Augen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 



Unilene Resin 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

06 märz 2024 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 6/8 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Unilene Resin (68131-99-7) 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder Verbrennung. Entsorgung muss gemäß 

den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Spezielle Transportmaßnahmen : Die hierin enthaltenen Informationen über Transportvorschriften decken nicht alle 

technischen und betrieblichen Anforderungen ab und können daher nicht als umfassend 

angesehen werden. Bitte lesen Sie vor dem Transport des Produkts die Richtlinien der 

Nationalen Landtransportbehörde (ANTT), der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation 

(IMO) und der International Air Transport Association (IATA). Das Transportunternehmen ist 

für die Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften verantwortlich, 

die für den Transport des Materials gelten können. 

 

Landtransport 

Nicht geregelt 

 

Seeschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Lufttransport 

Nicht geregelt 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Bahntransport 

Nicht geregelt 
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Nicht in REACH-Anhang XVII gelistet 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Nicht in REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Nicht in der REACH-Kandidatenliste gelistet 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Nicht in der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012) gelistet 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Nicht in der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021) gelistet 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Nicht in der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009) gelistet 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Gelistet im Inventar des TSCA (Toxic Substances Control Act) der Vereinigten Staaten - Status: Aktiv 

Gelistet auf der kanadischen DSL (Domestic Sustances List) 

Gelistete Einführung zum australischen Einführungsschema für Industriechemikalien (AICIS-Inventar) 

Gelistet im PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 

Gelistet im KECL / KECI (Korean Existing Chemicals Inventory) 

Gelistet im IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 

Gelistet im NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 

Auf der TCSI aufgeführt (Inventar chemischer Stoffe in Taiwan) 

Gelistet im NCI (Nationales Chemikalieninventar - Vietnam) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

1 Produktcode Geändert  

1 Einzelheiten zum Lieferanten, der das 

Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Geändert  

2.3 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Hinzugefügt  

2.3 Endokrinschädliche Eigenschaften Hinzugefügt  

14.6 Spezielle Transportmaßnahmen Hinzugefügt  

 

Datenquellen : Sicherheitsdatenblatt. 
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Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen das Produkt zum Zwecke der Gesundheits-, Sicherheits- und 

Umweltanforderungen nur zu beschreiben. Es sollte daher nicht als irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes zu garantieren auszulegen. 

Er warnt davor, dass der Umgang mit jede chemische Substanz bedarf der vorherigen Kenntnis ihrer Gefahren für den Benutzer . Es liegt an den 

Benutzer des Produkts Firma, die dieses SDS auf und fördern die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter über die Gefahren kommen auf des Produkts. Die 

hierin enthaltenen Informationen sind nicht absolut, sondern nur allgemeine Informationen über die Verwendung der Chemikalie und Anzeige von 

Sicherheitsmaßnahmen 


